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VERWALTUNSGRAUM BAD RAPPENAU – KIRCHARDT – SIEGELSBACH  -  2. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS 2013/2014 
 

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN (gem. § 4 BauGB): 
Mit Schreiben vom 02.08.2022 wurde die frühzeitige Beteiligung der Behörden durchgeführt.  
Folgende Behörden haben eine Stellungnahme abgegeben: 

- Regierungspräsidium Stuttgart Abt. Wirtschaft und Infrastruktur – 29.09.2022 
- Regierungspräsidium Stuttgart Abt. Mobilität, Verkehr, Straße – 24.10.2022 
- Regionalverband Heilbronn-Franken – 21.09.2022 
- Landratsamt Heilbronn – 28.09.2022 
- Deutsche Telekom Technik GmbH – 20.09.2022 
- Syna GmbH – 24.08.2022 
- Netze BW GmbH – 16.08.2022 
- NABU Östlicher Kraichgau e.V. – 18.08.2022 

 

Folgende Behörden haben mitgeteilt, dass keine Bedenken oder Anregungen bestehen: 
Handwerkskammer Heilbronn-Franken, Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken, Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung, 
Amprion GmbH, NetCom BW GmbH, Stadt Bad Wimpfen, Stadt Neckarbischofsheim, Gemeinde Hüffenhardt, Gemeinde Helmstadt-Bargen 

 

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (gem. § 3 BauGB): 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ist durch öffentliche Auslage der Planunterlagen im Zeitraum vom 29.08.2022 bis zum 30.09.2022 erfolgt. 
Stellungnahmen von Bürgern wurden keine abgegeben. 
 
 
 
 
Nachfolgend sind jeweils auf der linken Blatthälfte die Stellungnahmen der Behörden und Bürger dargestellt, auf der rechten Blatthälfte sind die Stel-
lungnahmen und Behandlungsvorschläge des Flächennutzungsplaners gegenübergestellt. 
 

Eberstadt, den 23.11.2022 

 
 

Dipl. Ing. Andreas Braun 

Beratender Ingenieur BDB 
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Die Anbaubeschränkungen werden berücksichtigt und neue Einmündungen 
an Landesstraßen sind nicht geplant. 
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In der künftigen Überarbeitung der Planung des Wohngebiets „Mittlere Flur“ 
ist weiterhin eine Ortsrandeingrünung am Übergang zur freien Feldflur vor-
gesehen. Im bisherigen Vorentwurf des zugehörigen Bebauungsplans ist 
eine private Grünfläche festgesetzt. In der Überarbeitung werden die Fest-
setzungen einer öffentlichen Grünfläche zur Ortsrandeingrünung geprüft. 
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Die Belange der Landwirtschaft werden in Kapitel D. Landwirtschaftliche Be-
lange behandelt und in der Abwägung berücksichtigt. 
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Die Abwägung der landwirtschaftlichen Belange mit dem dringenden Bedarf 
an Wohnbauflächen und dem notwendigen Einzelhandelsstandort wurde zu-
gunsten der Wohn- und Sonderbaufläche vorgenommen. 
Mit dem Wohngebiet „Mittlere Flur“ soll der dringende Bedarf an Wohnraum, 
insbesondere die Bereitstellung verschiedener Wohnformen, gedeckt wer-
den. Die Sonderbaufläche Lebensmitteleinzelhandel soll die Grundversor-
gung der nord-östlichen Kernstadt und der Ortsteile Zimmerhof und Heins-
heim langfristig sichern. Für den gewählten Standort sprechen die städte-
baulich erforderliche Integration ins Siedlungsgefüge, die gute verkehrliche 
Anbindung, die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und die gute 
landwirtschaftliche Nutzbarkeit der verbleibenden Restflächen. 
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Die Hinweise zum Bodenschutz werden beachtet. 
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Die in der genannten Stellungnahme zum Bebauungsplan angesprochenen 
Einwände hinsichtlich der beantragten Änderung der Landschaftsschutzge-
bietsabgrenzung sind im Bebauungsplanverfahren angesprochen und abge-
wogen. 
 
 
Zur Konkretisierung werden in das Kapitel D. Landwirtschaftliche Belange 
der Begründung ergänzende Angaben gemacht. 
 
 
 

 


